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Meldepflicht für Misshandlungen und sexuelle
Vergehen an Kindern (Mo. 08.3790)

Kriminalität

Der Nationalrat stimmte einer Motion Aubert (sp, VD) zu, welche eine allgemeine
Meldepflicht für Misshandlungen und sexuelle Vergehen an Kindern bei den
kantonalen Kinderschutzbehörden fordert. Der Bundesrat war damit einverstanden,
erklärte aber, dass er den Ständerat auffordern werde, die Zulassung von bestimmten
Ausnahmen (insbesondere die Berücksichtigung des Berufsgeheimnisses von Ärzten) in
den Motionstext aufzunehmen. 1

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen folgte dem Ansinnen des Bundesrats
und modifizierte die 2009 vom Nationalrat überwiesene Motion Aubert (sp, VD). Die
vom Bundesrat auszuarbeitende allgemeine Meldepflicht für Misshandlungen und
sexuelle Vergehen an Kindern soll neu klar umschriebene Ausnahmen zulassen. Die
kleine Kammer nahm die veränderte Motion schliesslich diskussionslos an. 2

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Eine Motion Aubert (sp, VD) beauftragte den Bundesrat, eine Grundlage zu schaffen, mit
der eine allgemeine Meldepflicht gegenüber Kinderschutzbehörden in allen Kantonen
eingeführt werden kann. Nach der Zustimmung der grossen Kammer schuf der
Ständerat eine Differenz, welche gewisse Ausnahmen von der Meldepflicht gestatten
will. Diese Ausnahmen betreffen beispielsweise Ärzte. Der Nationalrat übernahm diese
Modifikation. 3

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Kindesschutz: Meldepflicht und Melderecht
(BRG 15.033)

Kriminalität

In Umsetzung einer Motion Aubert (sp, VD) aus dem Jahr 2008 erstellte der Bundesrat
einen Entwurf, um durch Anpassungen am ZGB den Kindesschutz zu verbessern. Nach
Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse verabschiedete er am 15. April 2015 die
entsprechende Botschaft zuhanden des Parlaments. Eine Gefährdung des Kindeswohls
der Kindesschutzbehörde melden müssen nach geltendem Recht nur Personen mit
amtlicher Tätigkeit wie beispielsweise Behördenmitglieder oder Lehrpersonen. Diese
Meldepflicht soll nun auch auf Fachpersonen aus den Bereichen Betreuung, Bildung,
Religion und Sport ausgeweitet werden, die beruflich in besonderer und regelmässiger
Beziehung zum Kind stehen, sofern sie dem Kind nicht im Rahmen ihrer eigenen
Tätigkeit helfen können. Von der Meldepflicht ausgenommen bleiben hingegen
Personen, die nur im Freizeitbereich tätig sind, wie etwa ehrenamtliche
Sporttrainerinnen und Sporttrainer. Der Kreis der Meldepflichtigen beschränkt sich
somit auf Fachpersonen, welchen es zugetraut werden kann, Kindeswohlgefährdungen
einzuschätzen. Personen, die dem Berufsgeheimnis unterstehen, sollen ein Melderecht
erhalten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.04.2015
KARIN FRICK

Auf Antrag seiner Rechtskommission trat der Nationalrat in der Aprilsession 2016 nicht
auf die ZGB-Revision zum Kindesschutz ein. Das Hauptargument war, dass der
bestehende Schutz ausreiche und die Reform mehr Unsicherheit als Rechtssicherheit
bringe. Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger haben heute schon ein Melderecht,
wenn an einem Kind eine strafbare Handlung vollzogen wurde. Die vorgesehene
Loslösung von der bereits erfolgten strafbaren Handlung und neue Anknüpfung an den
Begriff der Kindeswohlgefährdung biete einen zu grossen Ermessensspielraum und
öffne unbegründeten und irrtümlichen Gefährdungsmeldungen Tür und Tor. Die Mitte-
Links-Minderheit argumentierte erfolglos, es brauche eine für alle Kantone einheitliche
Regelung und die Ausdehnung der Meldepflicht auf Fachpersonen stelle dabei eine
sinnvolle und zweckmässige Lösung dar. Auf einen ausgedehnten Schlagabtausch im Rat
folgte eine knappe Abstimmung: Die geschlossene Stimmkraft der SVP- und der FDP-
Fraktion reichte aus, um das Mitte-Links-Lager zu überstimmen. Nichteintreten wurde

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.2016
KARIN FRICK
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mit 96 zu 88 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen. 5

Nachdem der Nationalrat im April 2016 nicht auf die Revision des ZGB zum Ausbau des
Kindesschutzes eingetreten war, war es in der Herbstsession desselben Jahres am
Ständerat, sich als Zweitrat der Vorlage anzunehmen. Die kleine Kammer zeigte sich
dabei wesentlich offener gegenüber der Vorlage. Ihre Rechtskommission hatte die
Vorlage einstimmig (bei einer Enthaltung) angenommen. Bei der Debatte im Plenum
argumentierten die Gegner der Vorlage, angeführt von Hannes Germann (svp, SH)
vergeblich, eine Revision des zuletzt 2013 angepassten Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts sei grundsätzlich unnötig und darüber hinaus werde der
vorliegende Entwurf beim «subjektiven Thema Kindeswohl» zu Denunziantentum
führen. Die Befürworter wiesen darauf hin, dass die vorgeschlagene Erweiterung der
Meldepflicht und des Melderechts nicht heisse, dass eine Behörde bei jeder
zusätzlichen Meldung einschreite. Die rechtlichen Grundlagen für ein Einschreiten der
Behörden sowie die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, blieben dieselben. Das Ziel
der Vorlage sei einzig, dass die Behörden überhaupt einmal die Möglichkeit hätten,
hinzuschauen. So könne man etwas gegen die hohe Dunkelziffer beim
Kindesmissbrauch unternehmen. Der Ständerat stimmte schlussendlich mit 33 zu 6
Stimmen für Eintreten. In der Detailberatung fügte die Ständekammer auf Wunsch ihrer
Rechtskommission noch eine Ausnahme hinzu, wonach die zuständige Behörde im Fall
von Anwälten und Anwältinnen keine Anträge auf Entbindung vom Berufsgeheimnis
stellen kann. Mit 33 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen schickte sie die Vorlage
anschliessend zurück an den Nationalrat. Anders als im Nationalrat stimmten bei der
Gesamtabstimmung weder die FDP noch die SVP geschlossen gegen die Vorlage. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2016
ELIA HEER

In der Wintersession 2017 nahmen die beiden Räte die Differenzbereinigung bei der
Änderung des ZGB zur Ausweitung der Meldepflichten und Melderechte im
Kindesschutz in Angriff. Der Nationalrat trat nach einer emotional geführten Debatte
mit 102 zu 92 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf die Vorlage ein. Als Erstrat hatte er im
April 2016 Eintreten noch verweigert. Ausschlaggebend für das nun gegenteilige
Ergebnis war, dass sich diesmal die FDP-Fraktion nicht geschlossen gegen Eintreten
stellte. Sechs freisinnige Abweichler genügten, damit der Nationalrat entschied, sich
der Vorlage anzunehmen. Bei der Detailberatung traten FDP und SVP dann wieder
geschlossen auf und erwirkten zusammen eine Verschärfung der Bedingungen für das
Melderecht und die Meldepflicht. Diese sollen nun erst bei «konkreten Hinweisen» auf
Kindsmisshandlung zur Geltung kommen. Die grosse Kammer setzte sich damit über
den Willen des Bundesrates, seiner Rechtskommission und des Ständerats hinweg. 
Der Ständerat hielt daraufhin jedoch an seiner ursprünglichen Formulierung fest,
wonach das Melderecht schon greifen soll, wenn die körperliche, psychische oder
sexuelle Integrität des Kindes «gefährdet erscheint». 
Weil anschliessend keiner der beiden Räte einlenkte, kam es zu einer
Einigungskonferenz. Diese fand einen Kompromiss, indem sie für die Melderechte die
niederschwelligere Formulierung des Ständerates und für die Meldepflichten die
höhere Hürde des Nationalrates vorschlug. In den Schlussabstimmungen stimmten der
Nationalrat mit 126 zu 64 und der Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen schliesslich für die
Vorlage. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2017
ELIA HEER
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